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… gem. Fernmeldegesetz und Bakom sind vollumfänglich 
abgedeckt – kurze Auflistung der Pflichten. Der FDA ist …

· Konzessions- und meldepflichtig
· zur Gewährung der Interkonnektion verpflichtet – wenn sein Dienst 

marktbeherrschend ist
· verpflichtet die Interoperabilität der Grundversorgungsdienste, wie 

111, 143, 164, 117, 118 usw.  zu gewährleisten.
· verpflichtet die Leitweglenkung der Notrufe an die Alarmzentralen der 

zuständigen Dienste sowie die geografische Standortidentifikation der
Anrufenden sicherstellen.

· verpflichtet, den Zugang zu den Teilnehmerverzeichnissen 
bereitzustellen.

· verpflichtet die Nummernportabilität sicherzustellen.
· zur Einhaltung des Fernmeldegeheimnisses und zur Überwachung 

des Fernmeldeverkehrs (Echtzeitüberwachung / Direktschaltungen) im 
Rahmen der anwendbaren Vorschriften verpflichtet.

· zur Mithilfe bei der Bewältigung von ausserordentlichen Lagen 
verpflichtet.

· zur Auskunft verpflichtet
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Euro ISDN EDSS-1

· ETS 300 012-1 (ITU-T I.430)
· ETS 300 402-1 (ITU-T Q.921)
· ETS 300 403-1/2 (ITU-T Q.931)
· ETS 300 102-1 (ITU-T Q.931)

Euro POTS (a/b)
· ETSI EG201 188
· Caller-ID Type-1/2 FSK

Voice Codecs
· G.711 A-Law (64 kbit/s)
· G.729ab (8 kbit/s)
· Silence suppression and comfort noise

Fax Support
· Fax over IP
· T.38 Fax Relay
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Die Vorteile für den Service Provider sind:

· Der VoIP Service kann mit bestehenden Dienstleistungen als Bundle
angeboten werden.

· Der ISP entwickelt seine eigenen Business-Modelle und Preisstruktur 
für die angebotenen Services.

· Der Aufbau eines eigenen Brands.
· Ein neuer Service kann mit sehr tiefen Investitions- und Betriebskosten 

bestehenden und neuen Kunden angeboten werden.
· Der ISP tritt gegenüber seiner Businesskunden als eigenständiger und 

unabhängiger VoIP-Anbieter auf.
· Die IP Tech stellt die permanente Weiterentwicklung der 

voice4youISP Plattform sicher.
· Die hohe Flexibilität der voice4youISP Plattform.
· Der ISP nutzt das Momentum durch die hohe Präsenz von VoIP in den 

Medien.
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… eine mandantenfähige Plattform

· welche auf Access Technologien wie ADSL, CABLE oder DSL mit 
statischer IP-Adresse basiert.

· mit einem voll automatisierten Provisionierungssystem.
· mit einem Webinterface zur einfachen Administration der 

Businesskunden. 
· welche die rechtlichen Aspekte vollumfänglich unterstützt.
· welche durch das QoS Management auf den VoIP Gateways und der 

letzten Meile eine exzellente Voice Qualität garantiert.

… eine VoIP Lösung 

· welche konventionelle analoge und digitale Telefonanlagen wie auch 
ISDN Installationen voll umfänglich unterstützt.

· welche mit Ephone die Integration der Telefonie in die Email Plattform 
ermöglicht.

· mit sehr günstigen Tarifen für die Schweiz und das Ausland.
· welcher Ihre Kunden im voice4you Netz gratis telefonieren lässt.
· mit sehr hoher Verfügbarkeit dank der vorhandenen Redundanz.
· mit der notwendigen Skalierbarkeit.
· welche auf definierten Standards basiert.

… eine professionelle Kundenbetreuung 

· welche 7 x 24 Stunden für den ISP zur Verfügung steht.
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